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Anfrage gemäß § 31 GO – Energie bezüglich Bebauungsplan "Am Alten Flughafen III" 
ANF/2193/2020 
 
 
Sehr geehrter Herr Sander,  
 
zu Ihrer Anfrage nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Vorbemerkungen des Magistrates 
Die Anfrage geht offenkundig davon aus, dass der am 28.03.2020 rechtswirksam 
gewordene Bebauungsplan „Am Alten Flughafen III“ nach dem Rücktritt der Otto-
Group vom Kaufvertrag für eine rd. 32 ha große Teilfläche im insgesamt etwa 40 ha 
großen räumlichen Geltungsbereich nicht vollzogen bzw. baulich umgesetzt wird. 
Dem ist nicht so.  
 
Viel mehr bemühen sich die Fa. Revikon und der Magistrat mit Hochdruck um eine 
adäquate Nachfolgenutzung auf der Grundlage des bestehenden Bebauungsplanes.  
 
Die mit der Anfrage offensichtlich verfolgte Intention, eine quasi flächendeckende Um-
nutzung des Areals für die erneuerbare Energiegewinnung als Nachfolge- oder Alter-
nativnutzung zur rechtskräftig festgelegten gewerblich-industriellen Nutzung zu be-
zwecken, widerspricht den maßgeblichen Planungszielen für dieses Gelände sowie 
dem bestehenden Baurecht. 
 
Eine diesbezügliche Planänderung würde im übrigen Entschädigungsansprüche aus-
lösen. 
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Zu Frage 1: 
"Wie groß ist das Potenzial für erneuerbare Energiegewinnung, wenn die Gesamt-
fläche des Bebauungsplanes unbebaut bleibt?"  
 
Antwort: 
Eine diesbezügliche Potenzialermittlung wurde seitens des Magistrates nicht erstellt, 
da eine derartige Flächennutzung dem Regionalplan Mittelhessen 2010 widerspricht 
und deshalb für diesen gewerblich vorgeprägten und erschlossenen Konversionsstand-
ort nie in Betracht gezogen wurde.  
 
 
Zur 1. Zusatzfrage: 
"Wie verändert sich das Potenzial bei einer laut Bebauungsplan erfolgenden Bebau-
ung?" 
 
Antwort: 
Da keine Potenzialstudie erstellt wurde, kann auch kein Potenzial-Unterschied genannt 
werden. 
 
 
Zur 2. Zusatzfrage: 
"Kann das Potenzial durch eine Änderung des B-Plans optimiert werden?" 
 
Antwort: 
Eine Beantwortung erübrigt sich. 
 
Mit freundlichen Grüßen   

 
Peter Neidel 
Bürgermeister     
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